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Kinderärzte
spannen
zusammen
SITTEN | Die kinder-notfall-
stationen des Spitals Sitten
sind oft überfüllt. nun wol-
len die Spital-kinderärzte
und die frei praktizierenden
Pädiater zusammenspan-
nen und haben eine neue
notfall-nummer gegründet,
bei der sich besorgte eltern
darüber informieren kön-
nen, welche kinderärzte
zum aktuellen Zeitpunkt
über freie kapazitäten verfü-
gen. im Falle von lebensbe-
drohlichen Situationen ist
weiterhin die notfallnum-
mer 144 anzuwählen. Bei
weniger gefährlichen notfäl-
len können die eltern seit
gestern die nummer
0276034141 anwählen. 

Heinzmnann 
in Verbier 
VERBIER | Beim ersten Ver-
bier impulse Music & Ski
Festival gibt es keine halben
Sachen. Auf dem Programm
stehen nicht nur Stars wie
texas, Charlie Winston, 77
Bombay Street und Stefanie
Heinzmann, sondern auch
zahlreiche weitere künstler
sowie namhafte Winter-
sportler. Das erste Verbier
impulse Music & Ski Festival
beginnt am Freitag, 8. April
2105. Am Samstag, 9. April,
bringt die oberwalliserin
Stefanie Heinzmann das
von Marc Aymon angeheizte
Publikum zum tanzen. Am
darauffolgenden Wochenen-
de geht das Verbier impulse
Festival ab Freitag, 15. April,
weiter mit den Walliser
Hardrockern Worry Blast,
gefolgt von der weiblichen
tribute-Band Virgin killers
aus italien, welche die gros-
sen Hits der Scorpions inter-
pretiert. Am letzten tag des
Verbier impulse Festivals,
am Sonntag, 17. April, schlägt
die Walliser Pop-Gruppe
Mnémosyne die Arène des
Attelas in ihren Bann, bevor
mit 77 Bombay Street eine
der bekanntesten Schweizer
Bands der Gegenwart ihren
lang erwarteten Auftritt hat. 

Voide will nicht
kandidieren
MARTINACH | Grossratsprä-
sident nicolas Voide will
nicht für die Walliser Regie-
rung kandidieren. Voide
 teilte am Donnerstag mit,
dass er sich «bis am Schluss
ganz seinem Amt als lan-
deshauptmann widmen
will». er wolle damit auch die
institutionen und die Perso-
nen im Amt respektieren.
Voide wird sein Amt als
Grossratspräsident am
kommenden 13. Mai an ed-
mund Perruchoud über -
geben. 
Just einen tag vor der Amts-
übergabe wird die CVP Un-
terwallis in Conthey ihre
kandidaten für die Staats-
ratswahlen 2013 nominie-
ren. Bisher haben Jacques
Melly und Christophe Dar-
bellay ihre kandidaturen
 angemeldet. ob Maurice
tornay nochmals antritt, ist
offen. 
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Handy-Fund nicht der Polizei
gemeldet: Happige Busse
Weil er ein gefundenes iPhone nicht bei
der Polizei abgab, wurde in Zermatt
ein 64-Jähriger von der Staatsanwaltschaft
Oberwallis mit 400 Franken gebüsst.

Richter schickt Pädophilen
im Oberwallis hinter Gitter
Am Bezirksgericht Leuk ist ein 53-Jähriger
zu 5,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden.
Er missbrauchte Kinder seiner Ehefrau
über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Aktuell auf 1815.tv:
Umfrage zu Ostern
In der Strassenumfrage wollten wir von
den Leuten wissen, was sie vom Osterfest
halten und wie sie Ostern im Familienkreis
begehen. 

Justiz | Wiederholungstäter war wegen Kindsmissbrauchs bereits vorbestraft

Pädophiler im Oberwallis 
zu langer Haft verurteilt
LEUK-STADT | Das Bezirks -
gericht Leuk und West-
lich Raron hat einen
Oberwalliser wegen sexu-
eller Handlungen mit
zwei Kindern zu 5½ Jah-
ren Gefängnis verurteilt.
Der Richter folgte damit
dem geforderten Straf-
mass der Staatsanwalt-
schaft Oberwallis. 

Im Gefängnis und auch nach
seiner Entlassung wird der 53-
Jährige auf richterliche Anord-
nung psychiatrisch behandelt,
um das Risiko für Wiederho-
lungstaten zur verringern, wie
dem Urteil zu entnehmen ist,
das dem «Walliser Boten» vor-
liegt. Der Mann musste sich
im Dezember 2015 vor dem Be-
zirksgericht Leuk und West-
lich Raron für zwischen 2012
und 2014 begangene Taten
verantworten. Der auf dem
Bau tätige Mann wurde wegen
mehrfacher sexueller Hand-
lungen mit Kindern, mehrfa-
cher sexueller Nötigung,
mehrfacher Schändung, Por-
nografie sowie mehrfacher
Tierquälerei verurteilt. Er ver-
zichtete auf eine Berufung, so-
dass das Urteil im März 2016
rechtskräftig wurde.

Langes 
Vorstrafenregister
Festzuhalten ist, dass der Verur-
teilte bereits im Jahr 1999 vom
Kreisgericht Oberwallis unter
anderem wegen wiederholter
sexueller Handlungen mit Kin-
dern zu einer bedingten Gefäng-
nisstrafe von 14 Monaten ver -
urteilt worden war. Er miss-
brauchte seinerzeit die Stiefkin-
der seiner damaligen Ehefrau.

2003 und 2011 folgten weitere
Verurteilungen durch Walliser
Gerichte in Form einer beding-
ten Geldstrafe und bedingtem
Gefängnis aufgrund verschiede-
ner Straftatbestände, unter an-
derem wegen Freiheitsberau-
bung und Entführung, Kinder-
pornografie, Widerhandlungen
gegen das Betäubungsmittelge-
setz und mehrfacher Körper-
verletzungen. 

Zwei bis drei 
Missbräuche pro Woche
Auch im Fall, der jetzt zu einer
Verurteilung zu 5½ Jahren Ge-
fängnis führte, vergriff sich
der Mann an den minderjähri-
gen Kindern seiner Ehefrau,
welche diese in die Ehe mit-
brachte. Die Übergriffe in den
Jahren 2012 bis 2014 fanden
zumeist in den Zimmern der
Kinder beim Zubettgehen statt.
Dabei setzte er sie psychisch so
unter Druck, dass sie die Taten
ihres Peinigers vor ihrer Mut-
ter verschwiegen. Seine Ma-
chenschaften flogen im Juni
2014 auf, als er bei einer Thera-
peutin des Psychiatriezen-
trums Oberwallis die Aussage
machte, dass er mit dem Mäd-
chen seiner Partnerin sexuelle
Handlungen vornehme. Noch
gleichentags verfügte die
Staatsanwaltschaft Oberwallis
die Festnahme des Beschuldig-
ten sowie eine Hausdurchsu-
chung, um Wiederholungsta-
ten zu verhindern.

Kinderpornografie 
beschlagnahmt
Die Strafermittlungen während
der 18-monatigen Untersu-
chungshaft förderten zutage,
dass der Mann zudem auf

 Computern und Handys eine
umfangreiche Sammlung an
kinderpornografischem Foto-
und Videomaterial angesam-
melt hatte. Gleichzeitig fotogra-
fierte und filmte er seine sexu-
ellen Handlungen mit den Kin-
dern seiner Ehepartnerin, aber
auch solche mit einer Hündin.
Videos und Fotos, welche sexu-
elle Handlungen mit Kindern
zum Inhalt hatten, besass er
aber schon bevor er mit seiner
neuen Ehefrau zusammenzog.
Diese stellten die Ermittler auf
verschiedenen Datenträgern
 sicher. 

Nur bei Nachweis 
geständig
Während der Strafuntersu-
chung zeigte sich der Beschul-
digte mehrheitlich geständig,
hat aber dennoch während des
Verfahrens immer nur das zu-
gegeben, was man ihm nach-
weisen konnte. In seinen Erwä-
gungen stufte das Gericht die
Taten des Pädophilen als
schwer ein. Ein psychiatrisches
Gutachten ergab überdies, dass
der Pädophile voll schuldfähig
ist. Einen erneuten, bedingten
Strafvollzug schloss der Richter
aufgrund fehlender formeller

Voraussetzungen aus. Mit dem
Strafmass von 5½ Jahren Ge-
fängnis folgte das Gericht dem
Antrag der Staatsanwaltschaft
Oberwallis. Der Verurteilte
muss die Opfer mit einer Ge-
nugtuungssumme von insge-
samt 30000 Franken entschädi-
gen. Auf einem Zivilverfahren
wollen die Opfer nun Schaden-
ersatz geltend machen. Der Pä-
dophile muss im Übrigen die
Verfahrenskosten von 20000
Franken sowie die Kosten des
Pflichtverteidigers in der Höhe
von rund 10000 Franken über-
nehmen. zen

Tatort Kinderzimmer. Der Pädophile verging sich an den kindern seiner ehepartnerin in deren
 Zimmern beim Zubettgehen. SyMBolBilD keyStone

ZERMATT | Weil er ein ge-
fundenes iPhone nicht
bei der Polizei abgab,
wurde in Zermatt ein 64-
jähriger Mann von der
Staatsanwaltschaft Ober-
wallis mit 400 Franken
gebüsst.

Ein 64-jähriger Mann hat in 
der Zermatter Bahnhofstrasse
ein iPhone gefunden, welches
kurz zuvor eine Frau verlo-

ren hatte. Er nahm das Mobil-
telefon mit nach Hause, ohne
den Fund bei der Polizei an-
zuzeigen.

Nun wurde er von der
Staatsanwaltschaft Oberwallis
wegen Nichtanzeigen eines
Fundes schuldig gesprochen
und mit einer Busse von 400
Franken bestraft. Die Kosten
des Verfahrens in der Höhe von
300 Franken werden ihm eben-
falls auferlegt. map

Justiz | Ein 64-jähriger Mann meldete einen Fund nicht der Polizei

Gefundenes iPhone behalten: 
400 Franken Busse kassiert

iPhone mitgenommen. Weil ein Mann in Zermatt ein gefundenes iPhone nicht bei der Po-
lizei abgab, wurde er zu einer Busse von 400 Franken verdonnert (Symbolbild). Foto keyStone


